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Öffentliche Kundmachung 

Gemäß § 92 Abs. 1 der Gemeindeordnung 1967 (GemO), LGBl 115, idgF wird kundgemacht: 

 

Verordnung des Gemeinderates der Markgemeinde Hitzendorf vom 25.06.2026 über 
die Aufteilung der Kosten zur Errichtung des Forstbauerweges II 

 

Gemäß Art 18 Abs 2 Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl 1/1930, idF BGBl I 89/2024 und § 45 Steiermärki-
sches Landes-Straßenverwaltungsgesetz 1964, LGBl 154/1964, idF LGBl 68/2025, wird verordnet: 

§ 1  
Aufteilungsschlüssel Errichtungskosten 

(1) Die ab Inkrafttreten dieser Verordnung anfallenden Kosten für die Errichtung und Erhaltung des öf-
fentlichen Interessentenwegs Forstbauerweg II werden auf die Eigentümer der durch den Forstbauer-
weg II aufgeschlossenen Grundstücke gemäß Beilage A im dort dargestellten Verteilungsschlüssel auf-
geteilt.  

(2) Die Marktgemeinde Hitzendorf trägt 10 % der Errichtungskosten. Dieser Anteil ist vorab von den ge-
samten Kosten abzuziehen und der Rest gemäß Abs 1 aufzuteilen.  

§ 2 
Vorschreibungszeitpunkt 

Die Kosten können jeweils nach Aufbringung durch die Gemeinde vorgeschrieben werden. 

§ 3 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 

 

 Für den Gemeinderat: 

Der Bürgermeister 

Thomas Gschier 

Beilage A: 

Verteilungsschlüssel 

 

 

Angeschlagen am 02.07.2026 

Angeschlagen bis 16.07.2026 




